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MR Andreas Niedenführ (MIK) berichtet. 

* * * 
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4 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten 

(Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen – DSG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6634 

Ausschussprotokoll 16/833 

– Abschließende Beratung und Abstimmung – gemäß Vereinbarung der Frakti-
onen 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das Protokoll unseres Sachverständigengesprächs 
vom 26. Februar 2015 liegt seit längerem vor. Der mitberatende Rechtsausschuss 
hat sich in seiner Sitzung am 22. April mehrheitlich für die Annahme des Gesetzent-
wurfs ausgesprochen, und zwar mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
gegen die Stimmen der Piraten bei Enthaltung von CDU- und FDP-Fraktion. Von den 
Koalitionsfraktionen wurde ein Änderungsantrag (siehe Anlage zu diesem Tages-
ordnungspunkt) zum Gesetzentwurf eingereicht, über den wir heute noch abzustim-
men haben. 

Zur Eröffnung der Aussprache erteile ich zunächst Herrn Körfges das Wort. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
will ganz kurz den von uns vorgelegten Änderungsantrag in zwei wesentlichen Punk-
ten begründen. Während der Anhörung ist auf die Gefahr einer möglichen Überkreu-
zerhebung hingewiesen worden, die sich nach dem redaktionellen Inhalt nicht ganz 
hätte ausschließen lassen. Durch unseren Änderungsantrag ist sichergestellt, dass 
das gesetzestechnisch ausgeschlossen ist. 

Darüber hinaus gehen wir mit dem zweiten Teil unseres Änderungsantrags auf eine 
Anregung ein, die die kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der technischen 
Weiterentwicklung geäußert haben, die aber gleichzeitig auch verfassungsrechtliche 
Grundsätze beinhaltet. Wir denken also, dass das nach der Anhörung eine Verbes-
serung und Klarstellung in wesentlichen Punkten erfährt. Wir bitten darum, unseren 
Änderungsantrag anzunehmen. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Wir finden es natürlich grundsätzlich gut, dass mit der 
Änderung des Datenschutzgesetzes moderne Technik, die Möglichkeit der Nutzung 
dieser Technik in den Leitstellen bei der Steuerung der Einsatzkräfte eingeführt wer-
den soll. Das ist zwar ein guter Gedanke; aber wir fanden das von Anfang an nicht 
richtig und gut gemacht. Deswegen haben wir die Anhörung beantragt und zusam-
men durchgeführt. Dort sind viele Dinge kritisiert worden, die Sie in Ihrem Ände-
rungsantrag leider nicht aufgreifen. 

Vor allen Dingen finde ich noch bemerkenswert: Nicht jeder hat Sachverständige be-
nannt. Nachträglich kam zum Beispiel von der GdP noch eine Zuschrift, die von einer 
Verbändeanhörung gesprochen hat, wo sie sich schon einmal eingebracht hatten. 
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Das hat mich sehr gewundert: Wenn es vorher eine Verbändeanhörung gegeben hat, 
deren Änderungsvorschläge überhaupt nicht berücksichtigt worden sind – so habe 
ich zumindest diese Stellungnahme gelesen –, dann ist das sehr schade. Es kamen 
vor allen Dingen die gleichen Kritikpunkte in der Anhörung auf: Die fehlende Zweck-
bindung ist beispielsweise nicht eindeutig geregelt. An der Stelle hilft auch, so glaube 
ich, dieser Änderungsantrag nicht. 

Wir haben in der Anhörung gerade diesen Punkt der nicht eindeutigen Zweckbe-
stimmung kritisiert, die fehlenden Überlegungen, überhaupt eine Anonymisierung 
und Pseudonymisierung vorzunehmen. Dazu ist gar nichts gemacht worden. Die 
Kreuzerhebung haben Sie gerade angesprochen. Den Punkt sehe ich in dem Ände-
rungsantrag, den Sie formuliert haben, halbherzig. 

Das Thema „Kreuzerhebung“ ist grundsätzlich dadurch zustande gekommen, dass 
die Möglichkeiten von Polizei und Verfassungsschutz nicht getrennt sind, in den Leit-
stellen ihre Einsatzkräfte gegenseitig zu koordinieren. Darauf ist hier in keinster Wei-
se Bezug genommen worden. Der Verfassungsschutz ist nach wie vor enthalten. Wir 
meinen, dass der von den Personen, die möglicherweise betroffen sein könnten, 
komplett raus muss. 

Sie haben in Ihrem Änderungsantrag zwar „… der von ihnen gesteuerten Einsatz-
kräfte …“ eingefügt, um irgendwie eine Einschränkung vorzunehmen; aber am Ende 
des Satzes „… aus dienstlichen Gründen zur Sicherheit oder zur Koordinierung der 
Einsatzkräfte … .“ – um das zu konkretisieren – also nicht „ihrer“. 

Aber auch das ist grundsätzlich wiederum gar nicht so gewünscht, weil eine Koordi-
nation zwischen Polizei und Leitungskräften durchaus Sinn macht. Wie gesagt: Die 
Kreuzerhebung kam hauptsächlich aus der verfassungsmäßig gebotenen Trennung 
von Polizei und Verfassungsschutz, die in der Änderung des Datenschutzgesetzes 
nicht gewährleistet ist. Das ist nach wie vor der Fall. 

Zum zweiten Teil des Änderungsantrags muss ich sagen: Es hat mich verblüfft, ent-
setzt oder ich weiß nicht was: Sie machen meiner Meinung nach ein völlig neues 
Fass auf. Ich weiß nicht genau und mir ist überhaupt nicht klar, was genau Sie regeln 
wollen. Das ist so etwas von unbestimmt, was Sie schreiben: Da wird von einem 
Einwilligungserfordernis für einen nicht benannten Personenkreis gesprochen, die 
per Rechtsverordnung von der obersten Landesbehörde aufgehoben werden kann. – 
Dann können wir den Paragraphen komplett streichen. 

Ich möchte Sie wirklich bitten, noch einmal zu erläutern, was genau Sie sich darunter 
vorgestellt haben. Ansonsten glaube ich, dass wir für diesen Punkt eine neue Anhö-
rung brauchten, um ihn richtig beurteilen zu können. Annehmen kann man diesen 
zweiten Absatz, also den neuen Absatz 5, in keinster Weise. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es bleibt Ihnen unbenommen, den Änderungsantrag 
abzulehnen. – Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Bolte. Vielleicht kann er 
etwas Licht in die Dunkelheit bringen. 
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Matthi Bolte (GRÜNE): Ich bin, ehrlich gesagt, nicht ganz sicher, ob ich in diesen 
Wust von Vorwürfen Licht bringen kann. Der Kernvorwurf, Kollege Herrmann, es gä-
be keine Zweckbindung, war schon gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf 
der Landesregierung Quark. Dort war schon eine klare Zweckbindung drin. Die Da-
tenerhebung darf zu einem einzigen Zweck stattfinden, nämlich zur Steuerung und 
zum Management der Einheiten. Wir haben das an dieser Stelle in unserem Ände-
rungsantrag für alle, die es damals schon fehlinterpretiert haben, noch einmal ganz 
klar gestellt, um welche Einheiten es geht, wer welche Daten von welchen Einheiten 
zu welchem Zweck erheben und verarbeiten darf. Noch klarer als an der Stelle eine 
Zweckbindung zu definieren, ist etwas, von dem ich nicht weiß, wie man das machen 
soll. Wenn Sie einen konkreten Vorschlag haben, meinetwegen! 

Das, was gerade von Ihnen genannt worden ist, war eine sehr, sehr semantische 
Geschichte. Ich finde: Das, was wir vorgelegt haben, macht einen eigentlich schon 
eindeutigen Gesetzentwurf nur noch eindeutiger. 

Was die Nummer 2 angeht! Wir haben einen Änderungsvorschlag bzw. einen Vor-
schlag aus der Anhörung aufgenommen, nämlich den der kommunalen Spitzenver-
bände, die sagen: Wir haben eine so rasante Entwicklung, so viele Bereiche, wo es 
darum geht, dass mobile, personenbezogene Datenverarbeitungssysteme angewen-
det werden. 

In der Begründung haben wir einige Anwendungsfälle benannt: Es geht zum Beispiel 
um den Bereich der Informationssicherheit, um solche Fragen wie Kommunikations-
wege, Verschlüsselungswege, qualifizierte elektronische Signatur, spezialgesetzliche 
Verfahren, die spezialgesetzlich vorgesehen sind. Inzwischen gibt es eine große 
Vielzahl von Verfahren. Es werden immer mehr werden. Es ist gut so, dass es immer 
mehr werden, weil das eine Entwicklung ist, die aus der elektronischen Verwaltung 
und E-Government kommt, was zumindest für Rot-Grün eine ganz wichtige Aufgabe 
ist, die Verwaltung modern aufzustellen. 

Wenn die Piraten plötzlich etwas gegen elektronische Verwaltung haben, meinetwe-
gen! Das können Sie dann hier auch noch einmal zum Besten geben. 

In der Gesamtabwägung ist mir wichtig: Wir haben – was die Befugnis zur Abwei-
chung von der Einwilligung angeht – in NRW über die letzten Jahre immer den 
höchsten Standard gehabt. Es ist nach wie vor so, dass wir auch an der Stelle mit 
der Rechtsverordnung, wie wir sie unter Nummer 2 vorschlagen, im Ländervergleich 
den höchsten Standard haben. Schauen Sie sich einmal andere Länder an, werden 
Sie feststellen: Das sind einfache Vereinbarungen. Natürlich wollen wir in Nordrhein-
Westfalen weiterhin den höchsten Standard haben, aber auch einen praktikablen Da-
tenschutz und praktikable Verfahren, sodass wir nicht bei jedem neuen Fachverfah-
ren an das Datenschutzgesetz ranmüssen. 

Ich glaube – das sage ich wirklich bewusst als Datenschützer –: Wir haben einen 
vernünftigen Weg gefunden, um es vernünftig zu lösen, um auch die Verwaltung zu-
kunftsfähig aufzustellen. Insofern darf ich nur noch einmal um Zustimmung zu unse-
rem Änderungsantrag und zum Gesetzentwurf selbst bitten. 
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Marc Lürbke (FDP): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zustimmung zu den Vorschlä-
gen können wir nicht erteilen. Dafür sind datenschutzrechtlich doch noch einige Be-
denken an den Änderungsanträgen, Herr Bolte, nicht berücksichtigt worden, zum 
Beispiel die Punkte, die Herr Lepper in seiner Stellungnahem in der Anhörung vorge-
bracht hat. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie es mit einer dauerhaften aktiven 
Ortung aussieht. Wie ist das in der Praxis für die Betroffenen? Ist das erkennbar? Ist 
es nicht erkennbar? 

Vom Grundsatz her ist eine entsprechende Ortung des Standortes von Einsatzkräf-
ten sicher zu begrüßen. An der Stelle sind wir dabei. Aber wenn man das macht, 
muss man es datenschutzrechtlich sauber in Recht gießen. Das ist hier nicht vollum-
fänglich geschehen. Deswegen werden wir uns enthalten 

Frank Herrmann (PIRATEN): Nur zur Erläuterung: „Fehlende Zweckbestimmung“, 
damit meine ich vor allen Dingen auch nicht begrenzte Zeit. Dort steht zwar „… bis 
zum Erreichen des Einsatzzwecks…“. Das kann aber auch eine nachträgliche Über-
prüfung des Einsatzes und so weiter sein. Darüber haben wir in der Anhörung debat-
tiert. 

(Widerspruch von Thomas Stotko [SPD]) 

Es gibt zum Beispiel einen Arbeitsschutz und sehr berechtigte Punkte der Gewerk-
schaft der Polizei dagegen. Die sind nicht ausdiskutiert worden. 

Sie sagen in Artikel 1, dass es um Einsatzsteuerung, Sicherheit und den Schutz der 
Beamten geht. Das ist okay, darüber kann man reden. 

Aber eine Einsatznachbetrachtung und die Speicherung der Daten ist etwas völlig 
anderes. Dazu steht hier nichts. Das ist nicht eingegrenzt genug. An der Stelle kann 
ich sicherlich die Vorbehalte der Polizeigewerkschaften sehr gut nachvollziehen, 
dass sie viel mehr Kontrolle befürchten. Das ist grundsätzlich ein Eingriff in Arbeit-
nehmerrechte, der hier in Frage steht. 

Sie haben eben gesagt, Sie haben Anregungen aus der Anhörung aufgenommen. 
Die kommunalen Spitzenverbände haben eine schriftliche Stellungnahem abgege-
ben. Sie waren für Rückfragen leider nicht verfügbar. Die kommunalen Spitzenver-
bände möchten in ihrer schriftlichen Stellungnahme das Einwilligungserfordernis für 
die Datenverarbeitung streichen. – Das kann man machen. Ich glaube aber, das 
Einwilligungserfordernis ist ein sehr hohes Gut, das wir nicht so einfach streichen 
sollten, vor allen Dingen nicht auf einfache schriftliche Anforderung. 

Das ist genau auch der Punkt, den wir am Absatz 5 kritisieren: Um welche Daten 
geht es überhaupt? – Das ist so etwas von unbestimmt. Da steht, im Nachhinein 
muss die oberste Landesbehörde irgendetwas in einer Anordnung/Rechtsverordnung 
definieren. Aber das kann man doch zu einem solchen Punkt nicht in ein Gesetz hin-
einschreiben. Tut mir leid! 

Hier ist noch nicht einmal die Rede von den Geodaten. Tut mir leid! Zeigen Sie mir 
den Verweis, wo Sie die Geodaten ansprechen. Sie sprechen insgesamt von Daten, 
die Ortsidentifizierungsdaten. 
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Ich finde: Das geht so überhaupt nicht. Das ist vermurkster als vorher. Insofern müs-
sen wir natürlich beides auf jeden Fall ablehnen und würden anregen, eigentlich eine 
zweite Anhörung für den Absatz 5 zu machen, ehe wir den abstimmen. Ich gehe aber 
davon aus, dass wir darüber abstimmen müssen, eine zweite Anhörung zu machen. 
Oder? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich glaube, Ihre Vermutung bezüglich einer zweiten 
Anhörung und dass das nicht erfolgreich ist, könnte gegeben sein, weil zwei Drittel 
des Ausschuss dem zustimmen müssten. 

Hans-Willi Körfges (SPD): An der Stelle möchte ich ganz deutlich sagen, was ich 
vorhin auch schon einmal gesagt habe: Wir reagieren mit dem zweiten Teil unseres 
Änderungsantrags auf Ergebnisse aus der Anhörung. Sie können das perpetuieren 
und auf diese Art und Weise eine never ending Anhörungs-Story machen. Wenn 
man jeder Änderung, die aufgrund einer Anhörung eingefügt worden ist, mit einer 
neuen Anhörung begegnen würde, kämen wir an der Stelle nicht weiter. Das Gegen-
teil wäre der Fall. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Körfges, Sie haben es dankenswerterweise auf-
genommen: Es kann keine never ending Story geben, denn dieser Ausschuss müss-
te dieser Anhörung mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. 

Zunächst einmal müssen wir über den Antrag auf eine Anhörung abstimmen. Die Pi-
ratenfraktion hat eine zweite Anhörung gefordert. Dem muss mit einer Zweidrittel-
mehrheit zugestimmt werden. 

Wer diesem Ansinnen gerne folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Wer 
ist dagegen? Wer möchte sich enthalten? – Damit ist dem gegen die Stimmen der Pi-
ratenfraktion nicht zugestimmt worden. 

Damit können wir jetzt über die Änderungsanträge und den Gesetzentwurf als sol-
ches abstimmen: 

Erstens über die Annahme des Änderungsantrags von SPD und Grünen. Wer dafür 
ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? – Wer möchte sich enthal-
ten? – Das ist mit Zustimmung von SPD, Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der Piratenfraktion bei Enthaltung von FDP und CDU angenommen worden. 

Zweitens lasse ich abstimmen über die Annahme des Gesetzentwurfs in der jetzt ge-
änderten Fassung: Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung erteilen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. Wer möchte dagegen stimmen? – Wer möchte sich 
enthalten? – Damit ist das mit dem gleichen Stimmergebnis wie eben beim Ände-
rungsantrag angenommen worden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 16/897 

Innenausschuss 07.05.2015 
62. Sitzung (öffentlicher Teil) sl-la 
 
 
Ein letzter Hinweis: Auch schriftliche Stellungnahmen zu Anhörungen sind natürlich 
Teil der Anhörung. Eine verpflichtende Teilnahem ist nicht erforderlich. 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Das stimmt, ist aber trotzdem dumm, wenn 
man keine Fragen stellen kann!) 

– Wir beurteilen ja nicht, ob jemand krankheitsbedingt oder einfach aus Desinteresse 
fernbleibt. Die schriftlichen Stellungnahmen gehören letztendlich auch dazu. 

 

Anlage 
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